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1. TERMINSACHE: Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts  

ab 1.7.2022 

 
Für Länder, in denen das sog. Bundesmodell Anwendung findet (Berlin, Brandenburg, Bremen, Meck-

lenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 

und Thüringen), haben die Finanzminister die Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur Feststellung 

des Grundsteuerwerts für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022 öffentlich bekannt gemacht.  

 

Die dafür erforderlichen elektronischen Formulare zur Feststellung des Grundsteuerwerts werden über 

„Mein Elster“ bereitgestellt. Folgende Personen sind zur Abgabe der Feststellungserklärung verpflich-

tet: 

 Eigentümer eines Grundstücks in den o.g. Ländern. 

 Eigentümer eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in den o.g. Ländern. 

 Bei Grundstücken in den o.g. Ländern, die mit einem Erbbaurecht belastet sind: Erbbauberechtigte 

unter Mitwirkung der Eigentümer des Grundstücks (Erbbauverpflichtete). 

 Bei Grundstücken in den o.g. Ländern mit Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: Eigentümer 

des Grund und Bodens unter Mitwirkung des Eigentümers des Gebäudes. 

 

Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die 

Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022. Maßgebend für die persönliche Erklä-

rungspflicht sind die Verhältnisse am 1.1.2022. Die anderen Bundesländer fordern eigenständig durch 

öffentliche Bekanntmachung zur Abgabe auf. In der Regel müssen auch diese auf elektronischem Wege 

abgegeben werden und es gelten voraussichtlich die gleichen Fristen. 

 

 

2. TERMINSACHE: Anträge auf bis Ende Juni verlängerte Überbrückungshilfe IV 
 

Unternehmen, die nach wie vor von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, können 

noch Anträge auf die bis Ende Juni verlängerte Überbrückungshilfe IV für den Förderzeitraum April bis 

Juni 2022 stellen.  

 

Die bis Ende Juni verlängerte Überbrückungshilfe IV ist inhaltlich unverändert wie für die Monate 

Januar bis März. Auch hier sind Unternehmen mit einem coronabedingten Umsatzeinbruch von mindes-

tens 30 % antragsberechtigt. Für den Zeitraum April bis Juni 2022 können Soloselbstständige, deren 

Umsatz durch Corona weiter eingeschränkt ist, bis zu 4.500 € Unterstützung – die sog. Neustarthilfe – 

erhalten.  

 

Besonderheiten bei Antragsfristen beachten: Erst- und Änderungsanträge zur Inanspruchnahme der 

verlängerten Förderung können nur bis zum 15.6.2022 gestellt werden. Das ist auch der Stichtag zur 

Ausübung des Wahlrechts zwischen der Überbrückungshilfe IV und Neustarthilfe 2022. Unternehmen 

und Soloselbstständige, die von einem in das andere Programm wechseln wollen, sollten dies rechtzei-

tig einleiten. 

 

Bitte beachten Sie! Eine Fördermöglichkeit zur Kompensation von durch die gegen Russland verhäng-

ten Sanktionen verursachten Einbußen besteht im Rahmen der Überbrückungshilfe IV ausdrücklich 

nicht.  

 

 



3. Bundesfinanzministerium senkt Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen auf 

0,15 % pro Monat 
 

Das Bundeskabinett hat am 30.3.2022 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgaben-

ordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen. Der Gesetzentwurf senkt den 

Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen rückwirkend von ehemals 0,5 % pro Monat ab dem 

1.1.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr). Die Angemessenheit dieses Zinssatzes ist unter 

Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit Wirkung für 

nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren – spätestens also erstmals zum 1.1.2026. Die Neure-

gelung setzt den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8.7.2021 um. 

 

Die Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 

1.1.2019 gilt für alle Steuern, auf die die Vollverzinsung anzuwenden ist. Der Erlass von Nachzah-

lungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen wird im Gesetz verankert und damit auch 

auf die von Kommunen verwaltete Gewerbesteuer erstreckt. 

 

 

4. Häusliches Arbeitszimmer muss für ausgeübte Tätigkeit nicht erforderlich sein 
 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Einstellung über den Nutzen eines Arbeitszimmers und 

Homeoffice wohl in den meisten Köpfen geändert. Zu diesem Thema hat der Bundesfinanzhof (BFH) 

kürzlich ein Urteil veröffentlicht, in dem es um die Absetzbarkeit als Werbungskosten geht, wenn die 

Tätigkeit auch ohne ein Arbeitszimmer ausgeübt werden kann. 

 

Im entschiedenen Fall gab eine Flugbegleiterin in ihrer Einkommensteuer ein häusliches Arbeitszimmer 

als Werbungskosten an. Die Tätigkeiten, die sie dort ausübe, stehen in direktem Zusammenhang zu 

ihrem Beruf. Zudem hat sie keinen anderen Arbeitsplatz. Das Finanzgericht (FG) entschied sich gegen 

einen Ansatz als Werbungskosten, da die Arbeitnehmerin nur einen geringen Anteil ihrer Gesamtar-

beitszeit das häusliche Arbeitszimmer nutze und sie diese Arbeiten z. B. auch am Küchentisch hätte 

erledigen können. 

 

Für den BFH waren die Argumente des FG jedoch nicht maßgebend. Das Gesetz typisiert die Erforder-

lichkeit eines Arbeitszimmers für die Fälle, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

Tätigkeit bildet oder in denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wenn dem Arbeitnehmer 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist es aber kein Grund den Abzug als Werbungskosten 

abzulehnen, wenn die Arbeiten auch an anderen Orten im Haushalt ausgeführt hätten werden können. 

 

Anmerkung: An den grundsätzlichen Voraussetzungen zum Arbeitszimmer selbst hat sich indes nichts 

geändert. Bitte lassen Sie sich im Bedarfsfall unbedingt beraten! 

 

 

5. Keine sog. Spekulationssteuer für (rechtswidrig) bewohntes Gartenhaus  
 

Der erzielte Gewinn von innerhalb von 10 Jahren verkauften Grundstücken unterliegen i. d. R. der Be-

steuerung. Dies ist aber nicht der Fall, wenn Grundstücke in dem Zeitraum zwischen Anschaffung und 

Veräußerung zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs (BFH) vom 26.10.2021 liegt eine solche Nutzung auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige ein 

(voll erschlossenes) „Gartenhaus“ baurechtswidrig dauerhaft bewohnt.  

 

Dafür muss die Immobilie aber tatsächlich – z. B. durch ihre Beschaffenheit – zum dauerhaften Be-

wohnen geeignet sein. Nach Auffassung des BFH ist der Gesetzeszweck bei baurechtswidriger Nutzung 

von Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei einer mit dem Baurecht übereinstimmenden Nutzung. 

 

 



6. Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer (höheren AfA) eines Gebäudes durch 

Wertgutachten 
 

Wird im Rahmen eines Wertgutachtens die Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach der Wertermitt-

lungsverordnung bestimmt, kann diese der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden. Das 

entschied das Finanzgericht Münster (FG) mit rechtskräftigem Urteil vom 27.1.2022. 

 

Im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens erwarb ein Steuerpflichtiger ein Grundstück zur 

Erzielung von Mieteinkünften. Vom Amtsgericht wurde im Zwangsversteigerungsverfahren ein Sach-

verständigengutachten zur Ermittlung des Grundstückswerts in Auftrag gegeben. Der öffentlich bestell-

te und vereidigte Sachverständige kam zu einer Restnutzungsdauer des Gebäudes von 30 Jahren. Ent-

sprechend machte der Steuerpflichtige in seinen Einkommensteuererklärungen eine jährliche AfA des 

Gebäudes von 3,33 % als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzamt 

berücksichtigte jedoch lediglich eine AfA von 2 %. 

 

Das FG stellte hingegen fest, dass ein Gebäude grundsätzlich nach festen AfA-Sätzen (im Streitfall 2 % 

pro Jahr) abzuschreiben ist, bei einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer des Gebäudes als 50 Jahre 

aber nach Wahl des Steuerpflichtigen von entsprechend höheren Sätzen ausgegangen werden kann. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann sich der Steuerpflichtige jeder Darlegungsme-

thode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint. Da für 

die Schätzung einer kürzeren Restnutzungsdauer keine Gewissheit, sondern allenfalls eine größtmögli-

che Wahrscheinlichkeit erforderlich ist, kann die Schätzung des Steuerpflichtigen vielmehr nur dann 

verworfen werden, wenn sie eindeutig außerhalb eines angemessenen Schätzungsrahmens liegt. Das 

war hier nicht der Fall. 

 

 

7. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Trennungsjahr 
 

Alleinerziehende haben die Möglichkeit einen sog. Entlastungsbetrag in Höhe von 4.008 € zzgl. 240 € 

für jedes weitere Kind steuerlich geltend zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass ein oder mehrere 

Kinder zum Haushalt gehören und ihnen für diese ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Das 

Kind gehört zu dem Haushalt, unter der Adresse es gemeldet ist. Das beantragende Elternteil gilt als 

alleinstehend, wenn die Voraussetzung für das Splitting-Verfahren nicht vorliegen, es verwitwet ist und 

keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen Person bildet, soweit diese keinen Kindergeldanspruch 

hat. 

 

Über die Anwendung des Entlastungsbetrags für Ehegatten im Trennungsjahr hatte der Bundesfinanz-

hof (BFH) mit Urteil vom 28.10.2021 zu entscheiden. Im entschiedenen Fall ließ sich ein Ehepaar 

scheiden und reichte für den Zeitraum des Trennungsjahres jeweils eine Einzelveranlagung beim Fi-

nanzamt ein. Zudem beantragte der Elternteil, bei dem das gemeinsame Kind nach der Trennung lebte, 

den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das Finanzamt erkannte diesen jedoch nicht an, da von der 

Möglichkeit des Splitting-Verfahrens Gebrauch gemacht wurde, was gegen den Ansatz des Entlas-

tungsbetrags spricht. 

 

Der BFH entschied sich letztendlich jedoch für den Ansatz im Trennungsjahr. Zwar sollen einzeln ver-

anlagte Ehegatten den Entlastungsbetrag nicht in Anspruch nehmen können, der Gesetzgeber möchte 

damit aber nicht Ehegatten im Trennungsjahr ausschließen. In diesem Fall darf eine zeitanteilige Ge-

währung erfolgen und zwar für die Monate, in denen die Voraussetzungen vorliegen. Das ist hier ab 

dem Zeitpunkt der Trennung.  

 

Bitte beachten Sie! Dies setzt aber voraus, dass der antragstellende Ehegatte nicht direkt eine neue 

Haushaltsgemeinschaft gegründet hat, da dies den Ansatz des Entlastungsbetrags definitiv ausschließt. 

 

 



8. Steuerliche Berücksichtigung von Mieterabfindungen 
 

Kaufen oder bauen Steuerpflichtige ein Gebäude, welches später zu Vermietungszwecken genutzt wer-

den soll, ist es üblich, dass nach Anschaffung oder Herstellung noch einige Kosten anfallen. In den 

ersten 3 Jahren kann es sich bei den Kosten um anschaffungsnahe Herstellungskosten handeln. Sobald 

Aufwendungen für Renovierungen u. Ä. die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mit mindestens 15 

% übersteigen, sind diese Aufwendungen nicht sofort als Werbungskosten absetzbar, sondern müssen 

über die AfA jährlich abgeschrieben werden. 

 

In einem zu diesem Sachverhalt vom Finanzgericht Münster (FG) am 12.11.2021 entschiedenen Fall 

erwarb eine Steuerpflichtige Wohneinheiten, renovierte diese über einen Zeitraum von 2 Jahren und 

vermietete die Einheiten anschließend wieder. Um die Renovierung möglichst einfach durchführen zu 

können, zahlte die Eigentümerin allen bisherigen Mietern eine Abfindung, damit diese vor Beginn der 

Renovierung ausziehen. Diese Abfindung machte sie als Werbungskosten geltend. 

 

Das FG erkannte die Mieterabfindungen nicht als sofort abziehbare Werbungskosten an, sondern fügte 

die Aufwendungen den Anschaffungskosten hinzu, die über die Lebensdauer der Immobilie abzu-

schreiben sind. Die Abfindungen wurden gezahlt, damit die für die Vermietung notwendige Renovie-

rung durchgeführt werden konnte.  

 

Das FG begründete seine Entscheidung damit, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Zahlun-

gen und der Durchführung der Renovierungsmaßnahme vorliegt, sodass beide Maßnahmen den an-

schaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen sind. Würden die Abfindungen dagegen mit Maßnah-

men in Zusammenhang stehen, die keine anschaffungsnahe Herstellungskosten sind, würden sie Wer-

bungskosten darstellen. 

 

Anmerkung: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Betroffene Steuer-

pflichtige können sich auf das anhängige Verfahren berufen und um Ruhen des Verfahrens bis zur Ent-

scheidung des BFH (AZ: IX R 29/21) ersuchen. 

 

 
9. Unterhaltsaufwendungen für in Deutschland geduldete ukrainische Angehörige 
 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 2.12.2021 sind Unterhaltsleistungen an in 

Deutschland (lediglich) geduldete (= Aussetzung der Abschiebung), nicht unterhaltsberechtigte 

Angehörige nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt nach seiner Auffas-

sung auch dann, wenn sich der Steuerpflichtige gegenüber der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung 

verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt seiner Angehörigen zu tragen. 

 

Anmerkung: Der BFH stellt klar, dass gesetzlich unterhaltsberechtigt diejenigen Personen sind, denen 

gegenüber der Steuerpflichtige nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) unterhaltsverpflichtet ist. 

Dies sind Verwandte in gerader Linie, wie z. B. Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, nicht hingegen 

Verwandte in der Seitenlinie. 

 

 



10. BAföG-Reform 
 

Ziel der BAföG-Reform ist es, die Zahl der Empfänger deutlich zu steigern. Das soll z. B. durch die 

Anhebung der Freibeträge, der Bedarfssätze sowie der Altersgrenzen geschehen. Vorgesehen sind u. a. 

folgende Maßnahmen: 

 

 Die Erhöhung der Freibeträge um 20 %, die Anhebung der Bedarfssätze und des Kinderbetreuungs-

zuschlags um 5 % sowie die Anhebung des Wohnzuschlags für BAföG-Empfänger, die nicht bei den 

Eltern wohnen, auf 360 €. 

 Die Altersgrenze wird auf 45 Jahre zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnitts angehoben 

und vereinheitlicht. 

 Die digitale Beantragung des BAföG wird vereinfacht und nach der Umsetzung komplett digital 

angeboten werden. 

 Künftig sollen einjährige, in sich abgeschlossene Auslandsstudiengänge gefördert werden. Das gilt 

auch, wenn sie komplett in Drittstaaten (außerhalb der EU) absolviert werden. 

 Ferner wird die Möglichkeit eines Erlasses der Darlehensrestschuld nach 20 Jahren auch für Rück-

zahlungsverpflichtete in Altfällen eingeräumt. 

 

Die Änderungen sollen zum 1.8.2022 in Kraft treten, damit die Wirkung für BAföG-Geförderte bereits 

im kommenden Wintersemester oder Schuljahr spürbar ist. 

 

 
11. Bundesrat billigt Heizkostenzuschuss 
 

Der Bundesrat hat am 8.4.2022 dem Heizkostenzuschussgesetz zugestimmt. Es gilt vom 1.6.2022 bis 

Ende Mai 2032. Danach erhalten Empfänger von Wohngeld, BAföG und weiteren Bildungsförderungen 

einen einmaligen Zuschuss, um den starken Anstieg der Heizkosten aufgrund der hohen Energiepreise 

abzufedern.  

 

Jeder Ein-Personen-Haushalt im Wohngeldbezug erhält einmalig einen Zuschuss von 270 €, ein Zwei-

Personen-Haushalt 350 € und jedes weitere Familienmitglied 70 €. Voraussetzung ist dabei, dass min-

destens ein Monat des Leistungsbezugs in den Bewilligungszeitraum zwischen dem 1.10.2021 und dem 

31.3.2022 fällt. 

 

 

12. Ausgleichsleistungsanspruch für Flugverspätung gegen Nicht- 

EU-Luftfahrtunternehmen 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am 7.4.2022 über den nachfolgenden Sachverhalt: 3 

Fluggäste buchten über ein Reisebüro mit einer einzigen Buchung bei Lufthansa einen Flug von Brüssel 

(Belgien) nach San José (Vereinigte Staaten) mit Zwischenlandung in Newark (Vereinigte Staaten). 

Der gesamte Flug wurde von United Airlines, einem in den Vereinigten Staaten ansässigen Luftfahrtun-

ternehmen, durchgeführt. Die Fluggäste erreichten ihr Endziel mit einer Verspätung von 223 Minuten. 

Aufgrund der EU-Fluggastrechteverordnung wurde eine Ausgleichsleistung von United Airlines gefor-

dert. 

 

Fluggäste eines verspäteten Fluges können von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen eine Aus-

gleichsleistung verlangen, wenn dieses Unternehmen den gesamten Flug im Namen eines EU-

Luftfahrtunternehmens durchgeführt hat, entschieden die EuGH-Richter. Sie wiesen darauf hin, dass 

ein Flug mit einmaligem oder mehrmaligem Umsteigen, der Gegenstand einer einzigen Buchung war, 

für einen Ausgleichsanspruch der Fluggäste eine Gesamtheit darstellt. Die Anwendbarkeit der Fluggast-

rechteverordnung muss nämlich im Hinblick auf den ersten Abflugort und das Endziel des Fluges beur-

teilt werden. 

 



Der Gerichtshof hat außerdem klargestellt, dass das Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen (United Airlines), 

das mit den Fluggästen keinen Beförderungsvertrag geschlossen hat, den Flug aber durchführt, die 

Ausgleichsleistung für Fluggäste schulden kann. Das Luftfahrtunternehmen, das im Rahmen seiner 

Tätigkeit der Beförderung von Fluggästen die Entscheidung trifft, einen bestimmten Flug durchzufüh-

ren – die Festlegung der Flugroute eingeschlossen – ist nämlich das ausführende Luftfahrtunternehmen. 

 

 

13. Schadensersatz bei gescheitertem Grundstückskauf 
 

In einem vom Bundesgerichtshof am 24.9.2021 entschiedenen Fall hatte der Käufer einer Immobilie 

den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung wirksam angefochten. Er verlangte vom Verkäufer die 

Rückzahlung des Kaufpreises – hilfsweise Zug um Zug gegen Rückübertragung des Grundstücks – 

sowie Zahlung von Schadensersatz, darunter auch den Ersatz der für die Maklerprovision und die 

Grunderwerbsteuer aufgewandten Beträge.  

 

Die von ihm an den Makler gezahlte Provision und entrichtete Grunderwerbsteuer stellen ersatzfähige 

Schadensersatzpositionen und nutzlose Aufwendungen dar.  

 

Ersatz- oder Rückforderungsansprüche, die dem von einer Pflichtverletzung Betroffenen gegenüber 

Dritten (z. B. Fiskus, Makler) entstehen, schließen die Annahme eines Schadens im Verhältnis zu ihm 

und dem für die Pflichtverletzung Verantwortlichen nicht aus. Der Geschädigte muss sich nicht darauf 

verweisen lassen, dass er einen Anspruch gegen einen Dritten hat, der zum Ausgleich seiner Vermö-

gensbeeinträchtigung führen könnte. Es steht ihm in dieser Situation frei, wen er in Anspruch nimmt.  

 

Nimmt er den Verkäufer in Anspruch, sind die Erstattungsansprüche gegenüber dem Makler und dem 

Fiskus an diesen abzutreten. Dadurch soll er den Aufwand, der mit der Durchsetzung des anderen – 

durch die Pflichtverletzung entstandenen – Anspruchs verbunden ist, und das diesbezügliche Insolvenz-

risiko auf den Schädiger verlagern können. 

 

 

14. Corona-Prämie für Pflegekräfte 
 

Beschäftigte haben nach dem 11. Sozialgesetzbuch für das Jahr 2020 Anspruch auf eine Corona-

Prämie, wenn sie im Zeitraum vom 1.3.2020 bis einschließlich 31.10.2020 mindestens 3 Monate für 

eine zugelassene Pflegeeinrichtung tätig waren. 

 

Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24.3.2022 muss diese 3-

monatige Arbeitsleistung im Bemessungszeitraum nicht zusammenhängend erfolgen. Unterbrechungen 

aufgrund von Krankheit lassen den Anspruch auf die Prämie nicht entfallen, wenn die Zusammenrech-

nung der einzelnen Tätigkeitszeiträume im Berechnungszeitraum 3 Monate ergibt. Da der Monat mit 30 

Tagen zu rechnen ist, muss der Tätigkeitszeitraum insgesamt 90 Tage im Bemessungszeitraum umfas-

sen. 

 

 

15. Quarantäne – keine Nachgewährung von Urlaub 
 

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiese-

nen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet. Diese Regelung aus dem Bun-

desurlaubsgesetz (BUrlG) findet jedoch keine analoge Anwendung, wenn ein nicht arbeitsunfähig er-

krankter Arbeitnehmer während seines Urlaubs aufgrund einer Absonderungsanordnung (Quarantäne) 

des Gesundheitsamtes wegen eines Ansteckungsverdachts mit einer Covid 19-Infektion das Haus nicht 

verlassen darf. 

 



Der Sinn und Zweck dieser Regelung im BUrlG besteht darin, dass eine eintretende Arbeitsunfähigkeit 

den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht mindern soll. Eine Quarantäneanordnung ist nach einem 

Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein vom 15.2.2022 nicht mit der Arbeitsunfähigkeit 

während des Urlaubs gleichzusetzen. Wie ein Arbeitnehmer sich erholt, bleibt ihm überlassen. 

 

Er kann den Urlaub auch während der ganzen Zeit zuhause spielend vor der PC-Konsole oder im 

Wohnzimmer liegend verbringen. In diesen Fällen wird er durch eine Quarantäne überhaupt nicht in der 

Verwirklichung des Urlaubszwecks beeinträchtigt. Bei einer Analogie kommt es jedoch auf die typi-

sche Vergleichbarkeit an und nicht auf den im Einzelfall festzustellenden Grad der Beeinträchtigung. 

 

Die analoge Anwendung der Regelung im BUrlG kann danach nicht davon abhängen, wie ein Arbeit-

nehmer im konkreten Fall beabsichtigte, seinen Urlaub zu verbringen. 

 

 

16. Keine wirksame Befristung eines Arbeitsvertrages allein mit Scan der Unterschrift  
 

Für eine wirksame Befristung eines Arbeitsvertrages reicht eine eingescannte Unterschrift nicht aus. 

Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitsvertrag nur für einige wenige Tage geschlossen worden ist, ent-

schied das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) in seinem Urteil vom 16.3.2022. 

 

Im entschiedenen Fall war eine Frau für ein Unternehmen des Personalverleihs tätig. Bei Aufträgen von 

entleihenden Betrieben und Einverständnis der Frau mit einer angeforderten Tätigkeit, schlossen der 

Personalverleiher und sie über mehrere Jahre mehr als 20 kurzzeitig befristete Arbeitsverträge. Die 

Arbeitsverträge enthielten die jeweiligen Zeiträume und die eingescannte Unterschrift des Geschäfts-

führers des Personalverleihers. Die unterschriebenen Verträge schickte die Frau per Post an den Perso-

nalverleiher als Arbeitgeber zurück. Nun machte sie die Unwirksamkeit der zuletzt vereinbarten Befris-

tung mangels Einhaltung der Schriftform geltend.  

 

Das LAG entschied dazu, dass die vereinbarte Befristung mangels Einhaltung der gemäß der im Teil-

zeit- und Befristungsgesetz zwingend vorgeschriebenen Schriftform unwirksam ist. Schriftform erfor-

dert eine eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur. Der vorliegende Scan 

einer Unterschrift genügte diesen Anforderungen nicht. Dass diese Praxis in der Vergangenheit hinge-

nommen wurde, stand dem nicht entgegen. Aufgrund der Unwirksamkeit der Befristungsabrede bestand 

das Arbeitsverhältnis bis zur Beendigung durch die zwischenzeitlich ausgesprochene Kündigung fort.  

 

 

17. Rückforderung von Sozialleistungen 
 

Grundsätzlich erbringen Sozialleistungsträger jedem Hilfsbedürftigen Sozialleistungen. Allerdings 

können sie sich das Geld auch zurückholen, wenn der Hilfsbedürftige noch Ansprüche gegen Dritte hat. 

Die Sozialleistungsträger können diese Ansprüche auf sich überleiten und dann selbst gegen die Dritten 

geltend machen. Zu solchen Ansprüchen gegenüber Dritten können auch erbrechtliche Ansprüche gehö-

ren. Wird also jemand, dem der Staat Sozialleistungen gewährt hat, Erbe, kann er diesen Anspruch auf 

sich überleiten und ihn gegenüber den anderen Erben geltend machen. 

 

Zu dieser Problematik hatte das Oberlandesgericht Oldenburg über folgenden Sachverhalt zu entschei-

den: Eine Stadt hatte für einen Mann über Jahre ca. 19.000 € Sozialleistungen erbracht. Als seine Mut-

ter im Jahr 2015 verstarb, setzte diese den Sohn des Mannes, also ihren Enkel, als Alleinerben ein. Der 

Mann selbst wurde nicht Erbe und hatte somit nur einen Pflichtteilsanspruch. Er selbst verstarb im Jahr 

2020. Die Stadt hatte den Pflichtteilsanspruch des Mannes gegenüber seiner verstorbenen Mutter in 

Höhe der erbrachten Sozialleistungen auf sich übergeleitet. Sie wandte sich nach dessen Tod dann an 

den Enkelsohn als Pflichtteilsschuldner und verlangte Zahlung. Mit Erfolg, wie die Richter entschieden. 

 

 



18. Anhörung des Kindes bei Sorgerechtsentscheidung 
 

Gemäß dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FamFG) in der ab dem 1.7.2021 anzuwendenden Fassung hat das Familiengericht das 

Kind persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck von dem Kind zu verschaffen.  

 

Diese Verpflichtung ist nach der Neuregelung unabhängig vom Alter des Kindes und gilt auch im 

einstweiligen Anordnungsverfahren. Unbeschadet dessen sind Kinder in einem ihre Person betreffen-

den Verfahren jedenfalls bereits ab einem Alter von etwa 3 Jahren persönlich anzuhören. 

 

Von der persönlichen Anhörung des Kindes kann in einem Kindesschutzverfahren in aller Regel nicht 

deshalb abgesehen werden, weil das Kind bereits in einem vorangegangenen Umgangsverfahren per-

sönlich angehört wurde. Dies gilt umso mehr, wenn diese Anhörung nicht vom selben erkennenden 

Gericht durchgeführt wurde. 

 

 

19. Doppeltes Bußgeld wegen Vorsatz bei Tempoüberschreitung 
 

In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall fuhr ein Autofahrer auf einer Autobahn viel 

schneller als erlaubt und wurde geblitzt. Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeitsübertretung warf 

die Behörde dem Fahrer Vorsatz vor und verdoppelte das Bußgeld. Dagegen erhob dieser Einspruch mit 

der Begründung, dass Vorsatz nur dann vorliegen kann, wenn er die gefahrene Geschwindigkeit genau 

gekannt hätte. 

 

Der Umstand, dass einem Betroffenen der Umfang einer Geschwindigkeitsüberschreitung möglicher-

weise nicht exakt bekannt ist, steht der Annahme von Vorsatz nicht entgegen. Vorsätzliches Handeln 

setzt eine solche Kenntnis nicht voraus. Es genügt das Wissen, schneller als erlaubt zu fahren. 

 

 

20. Ablegen des Handys auf Oberschenkel ist verbotswidrige Nutzung lt. StVO 
 

Nach der Straßenverkehrsordnung darf derjenige, der ein Fahrzeug führt, z. B. ein Handy nur benutzen, 

wenn hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird. 

 

Das Bayerische Oberlandesgericht stellte am 10.1.2022 in seinem Beschluss fest, dass die verbotswid-

rige Benutzung eines Mobiltelefons durch ein Halten nicht nur dann vorliegt, wenn dieses mit der Hand 

ergriffen wird, sondern auch dann, wenn es auf dem Oberschenkel abgelegt wird. 

 

 

 



 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.6.2022 

Sozialversicherungsbeiträge  
28.6.2022  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5 

2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7;  
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1;  
Mai = 108,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

